I WEITERBILDUNGSSTIPENDIUM
Durchstarten flir Berufseinsteiger

Stipendieninformation — duale Berufe

1 Was ist die SBB und was leistet das Forderprogramm?

Die Stiftung Begabtenforderung berufliche Bildung gGmbH (SBB) arbeitet im Auftrag des
Bundesministeriums fir Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Sie fiihrt das
Weiterbildungsstipendium der Bundesregierung durch. Das BMFTR stellt die Mittel dafiir bereit.
Aus den Fordermitteln kénnen Stipendiatinnen und Stipendiaten des Programms bis zu 9.135
EUR fir anspruchsvolle Weiterbildungen erhalten. Die Férderung lauft iber maximal drei Jahre.
Die Bewerbung erfolgt an die Kammer oder andere zustdndige Stelle, bei der das
Ausbildungsverhaltnis eingetragen war.

Die Einzelheiten zum Weiterbildungsstipendium finden Sie in den Férderrichtlinien in der
Fassung glltig ab 1. Januar 2025:

https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/08/2024-08-08-
Bekanntmachung-Berufsausbildung.html

2 Gehore ich zur Zielgruppe?

Das Weiterbildungsstipendium fordert die berufliche Qualifizierung im Anschluss an den
erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung. Erste Voraussetzung fiir eine Bewerbung ist
daher, dass Sie eine Ausbildung in einem anerkannten dualen Ausbildungsberuf auf der
Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) oder der Handwerksordnung (HwO) absolviert
haben. Beispiele sind etwa: Burokaufmann/-frau, Tischler/-in, Steuerfachangestellte/-r, usw.

Das Stipendium fordert Weiterbildungen, die berufsbegleitend durchgefiihrt werden.
Voraussetzung fiir lhre Aufnahme in das Weiterbildungsstipendium ist ein aktueller Nachweis
eines Beschaftigungsverhaltnisses von mindestens 15 Wochenstunden.

Wenn Sie arbeitslos sind, kdnnen Sie in die Begabtenférderung aufgenommen werden, wenn
Sie dem Arbeitsmarkt zur Verfligung stehen und die zustandige Agentur fiir Arbeit dies
bestatigt.

Es besteht auch die Moglichkeit der Forderung einer Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister/-in,
Techniker/-in, Fachwirt/-in) in Vollzeit. Wenn Sie dies beabsichtigen, kontaktieren Sie bitte Ihre
zustandige Stelle (siehe unter 5.), diese wird Sie zur Férdermaoglichkeit beraten.

Wenn Sie Vollzeitstudent/-in oder Hochschulabsolvent/-in sind, konnen Sie nicht aufgenommen
werden. Das gilt auch, wenn Sie vorher eine duale Berufsausbildung abgeschlossen haben.
Definition: Ein Vollzeitstudium im Sinne der Begabtenforderung ist ein Studium, neben dem die
Stipendiatin/der Stipendiat weniger als 15 Stunden / Woche arbeitet.

Sind Sie Stipendiat/-in des Weiterbildungsstipendiums und beginnen ein Vollzeitstudium, dann
scheiden Sie aus der Férderung aus (s. Punkt 11).

SBB — Stiftung Begabtenforderung berufliche Bildung Seite 1 von 6


https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/08/2024-08-08-Bekanntmachung-Berufsausbildung.html
https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/08/2024-08-08-Bekanntmachung-Berufsausbildung.html

I WEITERBILDUNGSSTIPENDIUM
Durchstarten flir Berufseinsteiger

3 Bin ich fiir die Bewerbung qualifiziert?

Sie haben drei Moglichkeiten, lhre Qualifizierung fir das Weiterbildungsstipendium
nachzuweisen:

a) Sie haben lhre Berufsabschlussprifung mit mindestens 87 Punkten oder besser als ,,gut” (bei
mehreren Prifungsteilen Durchschnittsnote 1,9 oder besser) bestanden

oder

b) Sie sind bei einem Uberregionalen beruflichen Leistungswettbewerb unter die ersten Drei
gekommen.

Beispiele fir Gberregionale berufliche Leistungswettbewerbe sind:

e Deutsche Meisterschaft im Handwerk auf Landes-/Bundesebene
e Gestaltungswettbewerb ,Die gute Form im Handwerk”
oder

c) Sie weisen lhre besondere Qualifikation durch einen begriindeten Vorschlag lhres
Arbeitgebers oder der Berufsschule nach. Einen begriindeten Vorschlag brauchen Sie nur
einzureichen, wenn Sie die Mindestpunktzahl/-note (Ziffer a) oder die Wettbewerbsplatzierung
(Ziffer b) nicht erreicht haben.

Hinweis: Im begriindeten Vorschlag ist anhand von konkreten Beispielen darzulegen, welche
besonderen Griinde Ihre Aufnahme in die Forderung rechtfertigen. Normale Arbeitszeugnisse
reichen nicht.

Achtung: Wenn Sie eines dieser Kriterien erfillen, garantiert lhnen dies nicht automatisch die
Aufnahme in die Begabtenforderung berufliche Bildung. Liegen mehr Bewerbungen vor als
Stipendienplatze zur Verfligung stehen, entscheidet ein Auswahlverfahren.

4 Muss ich eine Altersgrenze beachten?

Bei der Aufnahme in das Programm mdssen Sie grundsatzlich jinger als 25 Jahre sein. In
begrindeten Ausnahmefillen kann die Aufnahme bis zu drei Jahre spater erfolgen.

Mogliche Ausnahmefille sind u. a.:

e Grundwehrdienst oder Zivildienst
e Freiwilligendienste

e Mutterschutz- und Elternzeit

Achtung: Wenn Sie bereits 28 Jahre oder alter sind, kénnen Sie ausnahmslos nicht mehr
aufgenommen werden.

5 Wo bewerbe ich mich?

Die SBB koordiniert das Weiterbildungsstipendium, leitet die Mittel weiter und ist
Ansprechpartnerin fur die beteiligten Kammern. Auf den Internetseiten zum
Weiterbildungsstipendium bietet die SBB grundlegende Informationen.
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Wenn Sie eine duale Berufsausbildung absolviert haben, wenden Sie sich fiir Fragen zur
Bewerbung und zur Durchfiihrung des Weiterbildungsstipendiums an die Stelle, bei der Ihr
Berufsausbildungsverhiltnis eingetragen ist bzw. war.

In den zustdndigen Stellen gibt es jeweils Ansprechpartner, die Ihnen Auskunft zu konkreten
Fragen der Bewerbung und der Férderung geben kdnnen. Die zustandigen Stellen wéahlen ihre
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus, beraten sie Gber férderfahige Weiterbildungen,
entscheiden Uiber deren Forderantrage, zahlen ihnen das Stipendium aus und begleiten sie
wahrend der gesamten Forderdauer.

Je nach Berufsausbildung ist Ihre zustandige Stelle z. B. eine:

e Industrie- und Handelskammer

e Handwerkskammer

e Arztekammer

e Zahnarztekammer

e Tierdrztekammer

e Apothekerkammer

e Rechtsanwaltskammer

e Notarkammer

e Steuerberaterkammer

e Landwirtschaftskammer bzw. ein Landesministerium fiir Landwirtschaft
e Einrichtung des 6ffentlichen Dienstes

Wenn Sie sich nicht sicher sind, schauen Sie bitte in Ihren Berufsausbildungsvertrag. lhre
Kammer/zustandige Stelle hat ihn gegengezeichnet.

6 Wie bewerbe ich mich?
Die Bewerbung hat folgenden Ablauf:

e Sije klaren fur sich anhand der Informationen auf dieser Internetseite, ob Sie die Voraus-
setzungen fir eine Bewerbung erfillen.

e Sie nehmen Kontakt mit Ihrer zustdandigen Stelle auf. Die zustandige Stelle stellt Ihnen die
erforderlichen Unterlagen zur Verfligung (Bewerbungsformular oder Zugangslink zu einem
Bewerbungsportal, Informationen iber Bewerbungsfristen).

e Sie senden das ausgefiillte Stammblatt mit den erforderlichen Anlagen (Kopie des
Prifungszeugnisses und weitere Unterlagen) an die zustdndige Stelle. Bei einer Bewerbung
Uber das Onlineportal IBS konnen die erforderlichen Unterlagen direkt hochgeladen
werden, wenn lhre zustandige Stelle das anbietet.

e Die zustdndige Stelle entscheidet tGber Ihre Aufnahme.

e Sie erhalten von der zustandigen Stelle das Ergebnis (Zusage oder Absage) per Post bzw. E-
Mail.

e Sollten Sie eine Zusage erhalten, missen Sie das Stipendium noch im Stipendienportal IBS
annehmen. Danach kénnen Sie Antrage auf Férderung von Weiterbildungen bei Ihrer
zustandigen Stelle einreichen.
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7 Muss ich Bewerbungstermine beachten?

Ja. Jede zustandige Stelle setzt ihre Bewerbungstermine selbststandig fest. Bitte erkundigen Sie
sich deshalb friihzeitig danach bei Ihrer Stelle (s. 0. Punkt 5).

8 Wie lange werde ich geférdert?

Uber das Datum des Beginns lhres Stipendiums informiert Sie lhre zustindige Stelle. Das
Aufnahmejahr gilt immer - unabhangig vom konkreten Aufnahmetermin - als erstes Forderjahr.
Ihr Stipendium endet regelmaRig am 31. Dezember des Gberndchsten Jahres.

Beispiel: Wenn Sie am 1. April 2025 aufgenommen wurden, endet Ihr Férderzeitraum am 31.
Dezember 2027.

Die tatsachliche Forderdauer beeintrachtigt jedoch nicht die Férderhéhe, die fir alle
Stipendiaten gleich ist.

9 Wie viel Geld kann ich bekommen?

Als Stipendiat/-in kénnen Sie innerhalb lhres Forderzeitraums (s. 0. Punkt 8) Zuschisse von
insgesamt 9.135 EUR fir forderfahige Weiterbildungen bei Ihrer zustdandigen Stelle (s. 0. Punkt
5) beantragen. Das sind jahrlich 3.045 EUR - bei einem Eigenanteil von 10% pro MaBnahme. Der
Eigenanteil schmadlert nicht Ihren Gesamtférderbetrag von 9.135 EUR.

10 Wofiir kann ich mein Stipendium nutzen?
Forderfahig sind anspruchsvolle — in der Regel berufsbegleitende — Weiterbildungen:

e MaBnahmen zum Erwerb fachbezogener beruflicher Qualifikationen,

e Vorbereitungskurse auf Prifungen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, z. B. Meister/-in,
Techniker/-in, Betriebswirt/-in, Fachwirt/-in, Fachkaufmann/Fachkauffrau,

e Seminare zum Erwerb fachiibergreifender und sozialer Kompetenzen, z. B. Fremdsprachen,
EDV, Rhetorik, Mitarbeiterfliihrung, Konfliktmanagement.

Unter den folgenden Voraussetzungen kénnen tber das Weiterbildungsstipendium auch
berufs-begleitende Studiengange finanziert werden:
e Sie arbeiten mindestens 15 Stunden / Woche.
e |hr Studium darf noch nicht begonnen haben.
e Das Studium baut auf lhrer Ausbildung und Berufstatigkeit auf.
Beispiele:
Férderfdhig: Kauffrau fiir Biirokommunikation = Betriebswirtschaftsstudium
Nicht forderféhig: Kauffrau fiir Bliirokommunikation - Medizinstudium

Bitte beachten Sie unbedingt:

e |hre Weiterbildungen kdnnen nur geférdert werden, wenn Sie Stipendiat/-in sind (s. o.
Punkt 8).
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¢ Jede MaBnahme miissen Sie vor deren Beginn beantragen (s. u. Punkt 12). Eine
nachtragliche Bewilligung oder eine nur anteilige Forderung fiir die Zukunft sind nicht
moglich.

Unter bestimmten Bedingungen kénnen auch bereits vor Aufnahme in das Forderprogramm
begonnene Weiterbildungen unterstitzt werden:

e Der Antrag auf Aufnahme muss vor Beginn der Weiterbildung erfolgen.

e |Im Stammblatt muss die MalRnahme als geplante erste Weiterbildung genannt sein.

e Nach Aufnahme in das Forderprogramm muss die Weiterbildung zur Forderung beantragt
werden.

e Die Weiterbildung muss ab Aufnahme in das Forderprogramm noch mindestens sechs
Monate dauern.

Nur wenn alle vier genannten Bedingungen erflllt sind, kann die Weiterbildung ab Aufnahme
ins Forderprogramm anteilig gefoérdert werden.

11  Wofiir kann ich mein Stipendium nicht nutzen?
Nicht forderfahig sind insbesondere:

e Vollzeitstudiengange zum Erwerb akademischer Abschliisse, sofern kein
Beschaftigungsverhaltnis im Umfang von mindestens 15 Wochenstunden vorliegt (s. o.
Punkt 2).

e Zweitausbildungen
e Weiterbildungen mit hohem Freizeitanteil
e Vorbereitungslehrgange auf allgemeinbildende Schulabschliisse

e Nicht anspruchsvolle Weiterbildungen

12 Wie beantrage ich einen Zuschuss fiir eine konkrete Weiterbildung?

Als Stipendiat/-in suchen Sie sich aus dem breiten Angebot an férderfahigen Weiterbildungen
Ihre MalRnahmen aus. Im Zweifel berét Sie gern lhre zustandige Stelle (s. 0. Punkt 5). Dort
erhalten Sie auch das entsprechende Formular, mit dem Sie die Férderung vor Beginn der
Weiterbildung (s. o. Punkt 10) beantragen.

Ihre zustandige Stelle priift MalRnahme anhand der eingereichten Unterlagen. Ist die
MaRnahme forderfahig, konnen Sie Zuschiisse erhalten fiir:

Teilnahmegebiihren

Prafungsgebihren
Fahrtkosten
Aufenthaltskosten

Notwendige Arbeitsmittel
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Zusatzlich zur Forderung einer Maflnahme kdnnen Sie im ersten Forderjahr einen Zuschuss zur
Anschaffung eines Rechners, PCs oder Laptops in Hohe von 250 EUR erhalten (sog. IT-Bonus).

Ihre zustandige Stelle errechnet den voraussichtlichen Férderbetrag und (ibertragt ihn in eine

Fordervereinbarung, die sie lhnen zur Unterschrift vorlegt. Darin ist festgelegt, wann und ggf. in
welchen Raten der Forderbetrag ausgezahlt wird.

(Stand: August 2025)

SBB — Stiftung Begabtenforderung berufliche Bildung Seite 6 von 6



	Stipendieninformation – duale Berufe
	1 Was ist die SBB und was leistet das Förderprogramm?
	2 Gehöre ich zur Zielgruppe?
	3 Bin ich für die Bewerbung qualifiziert?
	4 Muss ich eine Altersgrenze beachten?
	5 Wo bewerbe ich mich?
	6 Wie bewerbe ich mich?
	7 Muss ich Bewerbungstermine beachten?
	8 Wie lange werde ich gefördert?
	9 Wie viel Geld kann ich bekommen?
	10 Wofür kann ich mein Stipendium nutzen?
	11 Wofür kann ich mein Stipendium nicht nutzen?
	12 Wie beantrage ich einen Zuschuss für eine konkrete Weiterbildung?


